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Öffentliche Bekanntmachung 

Jägerprüfung Herbst 2022 

Auf Grundlage der Jäger- und Falknerprüfungs-Verordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 
09. September 1999 (GVBl. LSA Nr. 30/1999), zuletzt geändert mit der Verordnung zur
Änderung der Verordnung zur Durchführung des Landesjagdgesetzes für Sachsen-Anhalt
(LJagdG-DVO) vom 21.02.2011 (GVBl. LSA Nr. 5/2011), führt die Landeshauptstadt Magdeburg

am 05. November 2022 (Schießprüfung), 11. November 2022 (schriftliche Prüfung) und 12.

November 2022 (mündlich-praktische Prüfung) die Jägerprüfung durch.

Anträge auf Zulassung zur Prüfung können unter Einzahlung der Prüfungsgebühr (250,00 EUR) 
und dem Nachweis einer Haftpflichtversicherung für den Waffengebrauch im Fachdienst 
Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten, Neues Rathaus, Bei der Hauptwache 4, Zimmer 3.36 
an dem nachfolgend genannten Termin gestellt werden:  
Dienstag, 27. September 2022 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 
17.30 Uhr.  

Die vorgenannten Termine gelten vorbehaltlich, insofern nicht Anweisungen und Verordnungen 
über Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt 
diese außer Kraft setzen.  

Die Anzahl der Prüflinge wird auf 30 Teilnehmer begrenzt. Es werden nur vollständige Anträge 
berücksichtigt. 
Bei der Zulassung zur Jägerprüfung genießen Einwohner der Landeshauptstadt Magdeburg 
sowie die Absolventen der in der Landeshauptstadt Magdeburg ansässigen Jagdschulen 
grundsätzlich Vorrang. 

Sofern über die Anzahl zugelassener Magdeburger Interessenten hinaus noch Kapazität besteht, 
können auswärtige Interessenten Berücksichtigung finden.  
Für diese noch freie Kapazität wird eine Reihenfolge anhand des zeitlichen Eingangs der 
vollständigen Anträge gebildet und danach die Antragsteller zur Prüfung zugelassen.  
Zur Vollständigkeit der Anträge gehören auch die Einzahlung der o. g. Prüfungsgebühr und der 
Nachweis der o. g. Haftpflichtversicherung. 

Weitere Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung ist ein Mindestalter von 15 Jahren und 6 
Monaten zum Zeitpunkt der Prüfung. Bei Anträgen Minderjähriger ist die Einverständniserklärung 
des gesetzlichen Vertreters erforderlich. 

Magdeburg, den 26.08.2022 

gez. Borris 
Oberbürgermeisterin 

-Dienstsiegel-

Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht 

gez. Borris  
Oberbürgermeisterin -Dienstsiegel-
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben 
- Flurbereinigungsbehörde -

Postanschrift: Ritterstraße 17-19, 39164 Stadt Wanzleben-Börde 

14.3-611B3.01 – 27BK7010 Wanzleben, den 10.08.2022 

Flurbereinigung nach §§ 87 ff. Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
BAB 14 Samswegen/ Groß Ammensleben im Bördekreis,  
Verfahrensnummer 27BK7010  

Öffentliche Bekanntmachung 

Ladung zur 1. Teilnehmerversammlung mit Wahl 
des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft 

Mit dem Änderungsbeschluss vom 01.07.2021 wurde das Flurbereinigungsverfahren BAB 14 Samswegen/ 
Groß Ammensleben für die 

• Gemarkung Bleiche Teile der Flur 1;

• Gemarkung Dahlenwarsleben Teile der Flur 1 und 2;

• Gemarkung Groß Ammensleben die Flur 9 und 11 und Teile der Flur 2, 3, 4, 5, 8, 12;

• Gemarkung Jersleben Teile der Flur 1, 2, 3 und 4;

• Gemarkung Klein Ammensleben Teile der Flur 2 und 3;

• Gemarkung Meitzendorf Teile der Flur 1, 2 und 4;

• Gemarkung Mose Teile der Flur 8 und 9;

• Gemarkung Samswegen Teile der Flur 3, 4, 5 und 7;

• Gemarkung Wolmirstedt Teile der Flur 35 und 36.

im Landkreis Börde angeordnet und damit die „Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung BAB 14 Samswe-
gen/Groß Ammensleben“ gebildet. 

Hiermit werden alle Grundstückseigentümer, Gebäudeeigentümer und Erbbauberechtigten im Verfahren ge-
beten, sich 

am 20.10.2022, um 18 Uhr, 
in den Saal des Bürgerhauses in Meitzendorf, 

Lange Straße 24, 39179 Barleben OT Meitzendorf 

einzufinden, um den Vorstand der Teilnehmergemeinschaft zu wählen. 

Die Mitglieder des Vorstandes und deren Stellvertreter werden von den im Wahltermin anwesenden Teilneh-
mern oder Bevollmächtigten gewählt. Jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte hat eine Stimme; gemein-
schaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Gewählt sind diejenigen, welche die meisten Stimmen 
erhalten (§ 21 Abs. 3 und 5 Flurbereinigungsgesetz). 
Sofern ein Wahlberechtigter durch Vollmacht mehrere Teilnehmer vertritt, hat er gleichwohl insge-
samt nur eine Stimme. Bevollmächtigte haben bei der Wahl eine beglaubigte Vollmacht nachzuweisen. 
Versäumt ein Teilnehmer den Termin oder erklärt sich nicht bis zum Schluss des Termins zur Wahl des 
Vorstandes, so wird angenommen, dass er mit dem Ergebnis des Termins einverstanden ist. 
Um zahlreiches Erscheinen aller am Verfahren Beteiligten wird hiermit gebeten. 

Im Auftrag 

gez. Silke Wolff 
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Hinweis zum Datenschutz 
Aufgrund des gesetzlichen Auftrages nach dem Flurbereinigungsgesetz werden im vorliegenden 
Flurbereinigungsverfahren personenbezogene Daten nach Maßgabe der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) verarbeitet. Die datenschutzrechtlichen Hinweise können im Internet unter: 
www.lsaurl.de/alffmittedsgvo eingesehen werden oder sind beim ALFF Mitte erhältlich. 

Amt für Landwirtschaft,  
Flurneuordnung und Forsten Mitte 
Außenstelle Wanzleben 
Ritterstraße 17-19 
39164 Stadt Wanzleben – Börde 
Az.: 15.5 - 611B1.4/SLK 143 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 

Mit Beschluss vom 02.08.2022 wurde der freiwillige Landtausch „Barby Flächentausch“ mit der 
Verf.-Kennung SLK 143 für folgende Flurstücke angeordnet: 

Gemarkung Barby,  Flur 1, Flurstücke: 7, 16, 35, 36, 53/1, 80/2, 81, 122, 304/18, 
305/18, 326/53 und 458/80 

 Flur 2, Flurstücke: 29, 143/1, 144/1 und 150 
 Flur 17, Flurstück: 84 

Gemarkung Barby-Tornitz, Flur 17, Flurstücke: 86/85 und 87/85 
Gemarkung Pömmelte,  Flur 3, Flurstücke: 237, 530/148 und 531/146 
Gemarkung Schönebeck,  Flur 4, Flurstücke: 228 und 360 
Gemarkung Tornitz,  Flur 8, Flurstück: 112 

Betreffend die vorgenannten Flurstücke werden gemäß § 14 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) hiermit die Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber 
zur Beteiligung am freiwilligen Landtausch berechtigen, aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von 
3 Monaten - gerechnet vom ersten Tag dieser Bekanntmachung - beim Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben anzumelden. 
Es kommen insbesondere in Betracht: 

a) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken oder
von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur
Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke
beschränken, z.B. Pacht-, Miet- und ähnliche Rechte (§ 10 Nr. 2d FlurbG);

b) im Grundbuch nicht eingetragene Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden
Grundstücken, insbesondere Hütungsrechte oder andere Dienstbarkeiten, wie
Wasserleitungsrechte, Wege-, Wasser- oder Fischereirechte usw. die vor dem 01.01.1900
begründet sind und deshalb der Eintragung in das Grundbuch nicht bedurften;

c) Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder das
Liegenschaftskataster übernommen sind.

Auf Verlangen des Amtes hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der Behörde zu 
setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr 
zu beteiligen. 
Werden Rechte erst nach Ablauf der zuvor bezeichneten Fristen angemeldet oder 
nachgewiesen, so kann gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG das Amt die bisherigen Verhandlungen und 
Festsetzungen gelten lassen. 
Der Inhaber eines in § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechts muss gemäß § 14 Abs. 3 FlurbG 
die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten 
lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 
zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 

Im Auftrag 

gez. Konstanze Cleve (DS) 
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung             Wanzleben, 25.08.2022 
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben 
Ritterstraße 17-19 – 39164 Stadt Wanzleben-Börde 

 
Flurbereinigungsverfahren Colbitz BAB A14 
Landkreis: Börde 
Verfahrensnummer: 27OK7014 
Az.: 15.6-611 B1.14-OK7014-ÄAO-Nr.5 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

Änderungsanordnung Nr. 5 

I.  Änderungen zum Flurbereinigungsverfahren 

1. Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben ord-
net hiermit im  

Flurbereinigungsverfahren Colbitz BAB A14 

 im Landkreis Börde die Änderung des Verfahrensgebietes an. 

2. Zum Verfahrensgebiet werden alle in der Anlage 1, welche Bestandteil dieser Änderungsan-
ordnung ist, aufgeführten Flurstücke hinzugezogen beziehungsweise ausgeschlossen. 

3. Die Abgrenzung des Verfahrensgebietes ist in Anlage 2, welche Bestandteil dieser Ände-
rungsanordnung ist, ersichtlich. 

 

II.  Begründung 
 
Das Landesverwaltungsamt ordnete mit Beschluss vom 29.12.2006, Az: 43.1-611 B1.01 OK 7.014, das Flurbereini-
gungsverfahren „Flurbereinigung Colbitz BAB A14, Landkreis Ohrekreis 7.014“ an. Das ursprünglich auf der Grundlage 
des eingeleiteten Planfeststellungsverfahrens (Az. 308.1.1-31027-F 20.05) - das Planfeststellungsverfahren 
308.1.1-31027-F 20.05 wurde vom Landesverwaltungsamt eingestellt - angeordnete Flurbereinigungs-
verfahren „Flurbereinigung Colbitz BAB A14" wurde mit Änderungsbeschluss vom 13.08.2009 auf der Grundlage des 
am 10.02.2009 eingeleiteten Planfeststellungsverfahrens (Az. 308.2.2-31027-F3.09) fortgeführt.  

Das genannte Flurbereinigungsverfahren dient dazu, die durch das Unternehmen für die allge-
meine Landeskultur entstehenden Nachteile durch die Neueinteilung der Grundstücke zu vermei-
den oder zumindest zu mildern. 

Nach § 8 Abs. 1, § 7 Abs. 1 und § 4 FlurbG kann die Flurneuordnungsbehörde geringfügige 
Änderungen des Flurbereinigungsgebietes anordnen, wenn der Zweck der Flurbereinigung bes-
ser erreicht werden kann.  

Die hinzuzuziehenden Flurstücke sind zur Erreichung der Ziele der Unternehmensflurbereinigung insbe-
sondere für das Wege- und Gewässernetz im Flurbereinigungsverfahren relevant und müssen deshalb in das 
Verfahrensgebiet einbezogen werden.  

Die auszuschließenden Flurstücke sind zum Erreichen der Verfahrensziele entbehrlich, weil in 
diesen Bereichen keine Regelungen durch das Flurbereinigungsverfahren erfolgen. 

Mit der neuen Abgrenzung des Verfahrensgebietes durch Hinzuziehung und Ausschluss von Flur-
stücken wird der Zweck der Flurbereinigung besser erwirkt. Durch die Veränderung des Verfah-
rensgebietes verringert sich die Verfahrensgebietsfläche von derzeit 1.897,3181 ha. auf 
1.895,1464 ha, mithin um 2,1717 ha. 
Die betroffenen Bereiche sind auf der als Anlage 2 beigefügten Gebietskarte kenntlich gemacht.  
Die Änderung ist als geringfügig anzusehen. 

Die Voraussetzung für die Änderungsanordnung nach den §§ 8, 7 FlurbG liegen somit vor. 
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III. Aufforderung zur Anmeldung von unbekannten Rechten 
 
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich, aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen, werden 
aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von drei Monaten, gerechnet vom ersten Tag der Bekanntmachung dieser Ände-
rungsanordnung, beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, Ritterstr. 
17-19, 39164 Wanzleben, unter Angabe der Verfahrensnummer (27OK7014) nach § 14 Abs. 1 FlurbG anzumelden. 

Es kommen in Betracht: 

a) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken 
    oder von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz 
    oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher 
    Grundstücke beschränken (z.B. Pacht-, Miet- und ähnliche Rechte). 

b)  im Grundbuch eingetragene Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
    Grundstücken, z.B. Hutungsrechte oder andere Dienstbarkeiten, wie Wasserleitungs- 
    rechte, Wege-, Wasser- oder Fischereirechte usw., die vor dem 01.01.1900 begründet 
    sind und deshalb der Eintragung in das Grundbuch nicht bedurften. 

c)  Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder Liegenschaftskataster  
    übernommen sind. 

Auf Verlangen des Amtes hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der Behörde zu 
setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr 
zu beteiligen. 

Werden Rechte erst nach Ablauf der zuvor bezeichneten Fristen angemeldet oder nachgewiesen, 
so kann gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG das Amt die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen 
gelten lassen. 

Der Inhaber eines in § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechts muss gemäß § 14 Abs. 3 FlurbG 
die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten las-
sen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst 
in Lauf gesetzt worden ist. 

Soweit Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübertragung außerhalb des Grundbuches (z.B. Erbfall) unrichtig ge-
worden sind, werden die Beteiligten darauf hingewiesen, im eigenen Interesse beim Grundbuchamt auf eine baldige 
Berichtigung des Grundbuches hinzuwirken bzw. den Auflagen des Grundbuchamtes zur Beschaffung der Unterlagen 
für die Grundbuchberichtigung möglichst ungesäumt nachzukommen. 
 

IV. Veränderungssperre – Zeitweilige Einschränkung des Eigentums der hinzugezogenen 
 Flurstücke 
 
Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes gelten 

gem. § 34 Abs. 1 FlurbG folgende Einschränkungen: 

1. In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen 

vorgenommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören. 

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen u. ä. Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flur-

bereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden. 

3. Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dür-

fen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden. An-

dere gesetzliche Vorschriften über die Beseitigung von Reb- und Hopfenstöcken bleiben unberührt. 

 

Sind entgegen den vorstehenden Vorschriften zu 1. und 2. Änderungen vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder 

beseitigt worden, so kann dieses im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde 

kann den früheren Zustand gem. § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dieses der Flurbereinigung dienlich ist 

(§ 34 Abs. 2 FlurbG). 

Sind Eingriffe entgegen der vorstehenden Vorschrift zu 3. vorgenommen worden, so muss die Flurbereinigungsbe-

hörde Ersatzpflanzungen anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG). 
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Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Ausführungsanordnung bedürfen Holzeinschläge, die 

den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde im 

Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde (§ 85 Ziff. 5 FlurbG). 

Sind Holzeinschläge vorgenommen worden, so kann die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das 

Holz gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ord-

nungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§ 85 Ziff. 6 FlurbG). 

Gemäß § 35 FlurbG sind die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde berechtigt, zur Vorbereitung und zur Durch-

führung der Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Ermessen erforderlichen Arbeiten auf ihnen 

vorzunehmen. 

 

V.  Auslegung 

Die Änderungsanordnung Nr. 5 mit dem Verzeichnis der hinzuziehenden und auszuschließenden 

Flurstücke (Anlage 1) und der Gebietskarte (Anlage 2) liegt gemäß § 6 FlurbG nach der öffentli-

chen Bekanntmachung dieses Beschlusses 

− für die Verbandsgemeinde Elbe-Heide im Verwaltungsgebäude 

• Magdeburger Str. 40, 39326 Rogätz und  

• Teichstraße 1, 39326 Colbitz 

− für die Stadt Wolmirstedt im Rathaus, August-Bebel-Str. 25, 39326 Wolmirstedt 

− für die Hansestadt Gardelegen in der Rudolf-Breitscheid-Straße 3, 39638 Hansestadt Gar-

delegen 

− für die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte im Gebäude, Bismarckstraße 5, 39517 

Tangerhütte 

− für die Stadt Burg im Gebäude der Stadtverwaltung Burg, In der Alten Kaserne 2, 39288 

Burg 

− für die Gemeinde Möser im Dienstgebäude, Brunnenbreite 7/8, 39291 Möser 

− für die Landeshauptstadt Magdeburg im Neuen Rathaus, Bei der Wache 4, 39104 Mag-

deburg 

− für die Gemeinde Barleben in der Gemeindeverwaltung, Ernst-Thälmann-Straße 22, 

39179 Barleben 

− für die Gemeinde Niedere Börde in der Gemeindeverwaltung OT Groß Ammensleben, 

Große Straße 9/10, 39326 Niedere Börde 

− für die Stadt Haldensleben im Rathaus, Markt 20-22, 39340 Haldensleben 

− für die Verbandsgemeinde Flechtingen im Bürgerbüro, Lindenplatz 11-15, 39345 Flech-

tingen 

zwei Wochen lang zur Einsichtnahme für die Beteiligten während der öffentlichen Sprechzeiten 

aus. Darüber hinaus kann diese Änderungsanordnung auch im Amt für Landwirtschaft, Flurneu-

ordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, Zimmer A3.16, Ritterstraße 17-19, 393164 

Stadt Wanzleben-Börde während der Dienststunden eingesehen werden. 

Die Wirkungen dieser Änderungsanordnung treten am Tag nach ihrer Bekanntgabe in der betref-

fenden Gemeinde oder Stadt ein. 

VI. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen die Änderungsanordnung Nr. 5 kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Mitte, Außenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 39164 Wanzleben - Börde, oder beim Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Große Ringstraße 52, 38820 Halberstadt, o-
der beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle/Saale 
einzulegen.  
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Im Auftrag 
 
 
gez. 
 
Dirk Krause    (Dienstsiegel) 
 
 
 
Anlage:  1. Änderung Verzeichnis der Verfahrensflurstücke 
  2. Gebietskarte 

 

 

Hinweis zum Datenschutz: 

Aufgrund des gesetzlichen Auftrages nach dem Flurbereinigungsgesetz werden im vorliegenden 
Flurbereinigungsverfahren personenbezogene Daten nach Maßgabe der Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) verarbeitet. Die datenschutzrechtlichen Hinweise können im Internet unter: 
www.lsaurl.de/alffmittedsgvo eingesehen werden oder sind beim ALFF Mitte erhältlich. 
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung   Anlage 1 
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben   zur 5. Änderungsanordnung vom 25.08.2022 

Ritterstraße 17-19 
39164 Stadt Wanzleben-Börde 
 
Flurbereinigungsverfahren Colbitz BAB A14 
Landkreis: Börde 
Verfahrensnummer: 27OK7014 
Az.: 15.6-611 B1.14-OK7014-ÄAO-Nr.5 

Änderung zum Verzeichnis der Verfahrensflurstücke 

I. Hinzuziehung: 

Gemarkung Colbitz  

Flur 17, Flurstück  79 
Flur 26,  Flurstück  39 

Flächensumme der Gemarkung Colbitz:  2,3862 ha 
 
Gemarkung Mose  

Flur 2,    Flurstücke  72, 117 
Flur 8,    Flurstück 89 

Flächensumme der Gemarkung Mose:       0,1884 ha 

Flächensumme Hinzuziehung:                  2,5746 ha 
 

II. Ausschluss: 

Gemarkung Colbitz  

Flur 1,    Flurstücke  184/32, 194 
Flur 2,    Flurstücke  593, 600, 601 
Flur 4, Flurstück 1712 
Flur 10, Flurstück 94 
Flur 15, Flurstücke 231, 233 
Flur 16, Flurstücke 708, 773 
Flur 17, Flurstücke 431, 508, 510, 512, 514 
Flur 18, Flurstücke 161, 163, 165, 168 
Flur 19, Flurstück 339 
Flur 26, Flurstück 54 

Flächensumme der Gemarkung Colbitz: 4,5323 ha 
 
Gemarkung Samswegen  

Flur 2,    Flurstück 204 

Flächensumme der Gemarkung Samswegen: 0,1418 ha 

Flächensumme Ausschluss:                               4,6741 ha 
 

Das Flurneuordnungsgebiet umfasst nach Änderung des Verzeichnisses der Verfahrensflurstücke durch 
die 5. Änderungsanordnung eine Fläche von insgesamt 1.895,1464 ha. 
 

Im Auftrag 
 
 
gez. 

Dirk Krause 
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Gebietskarte

1:35.000 25.08.2022

Lagebezugssystem

Maßstab

Aktenzeichen Landkreis

Verfahrenskennung

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte
AST Wanzleben, 39164 Stadt Wanzleben-Börde, Ritterstraße 17-19

(Flurbereinigungs- und Flurneuordnungsbehörde)

Verfahrensname

ETRS89_UTM32

Börde611-27OK7014

Änderungsanordnung Nr. 5

Colbitz BAB A14 OK7014

 
 
 

 

Zeichenerklärung:

Quellenvermerk:
Darstellung auf der Grundlage von Geobasisinformationen der Geoinformations-
verwaltung Sachsen-Anhalt (Kartengrundlage: Topografische Karte DTK10-DTK50
© LVermGeo LSA (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de)/010312)

Druckdatum

Größe des Gebietes
ca. 1895 ha

Flurbereinigungsverfahren nach § 87 FlurbG

± 0 350 700 1.050 1.400 1.750 Meter

Gebietsgrenze

Gebietsgrenze, ungültig
Gebietsgrenze, neu
Trasse vorhanden
bzw. auszubauen

D D D D D
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